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§. 719 .

2. Esdra cap- 7.

Nachdem nicht lange nach der Vollendung der Mauern auch die

fertigen Thürflügel in die Thore eingehängt worden waren , kam es Nehe⸗

mias in den Sinn , bei der auffallend geringen Häuſer⸗ und Einwohner⸗

zahl der Stadt im Vergleich zu dem durch die Mauern eingeſchloſſenen

Flächenraum eine genaue Volkszählung zu veranſtalten , zu welchem Ende

er die ſoeben eingeſetzten Thürflügel einen halben Tag lang durch ver⸗

traute zuverläſſige Männer unter den Leviten ſorgfältig verriegelt be⸗

wachen ließ . Die Volkszählung wurde nach dem Verzeichniſſe jener

Einwanderer veranſtaltet , welche zugleich mit Zorobabel und Joſue den

Rückweg nach Paläſtina angetreten hatten . Nach vollendeter Zählung

ſcheinen die bisher noch immer ziemlich vollzãhlig verſammelten neuen

Einwohner des jüdiſchen Landes wieder jeder an ſeinen heimathlichen

Wohnort zurückgekehrt zu ſein .

CLIxX . Perſiſche Landeshoheit . Fortſetzung . )

Der Hohenprieſter Eliaſib . Esdra . Aehemias . Fortſetzung . )

§. 720 .

Levitic. 23, 26. 25. Numeri 29, 1 —6 . 2. Esdra 8, 1 —8 . 3. Esdra 9, 37 —19.

Den darauffolgenden 23 . September ungefähr des gleichen Jahres

3653 , welcher als der erſte Tag des ſiebenten Monats nach jüdiſchem

Kalender ein beſonderer Feſttag war , verſammelte ſich das ganze Volk

neuerdings in Jeruſalem und baten den Prieſter Esdra , der , wie es

ſcheint , bisher unausgeſetzt ſeinen Aufenthaltsort zu Jeruſalem beibehalten

hatte , ihnen das Geſetz Moyſes , durch deſſen gründliche Kenntniß er ſich
einen hohen Ruhm zu ſeiner Zeit erworben , einmal bei Gelegenheit öffent⸗

lich vorleſen zu wollen . Esdra willfahrte ihrer Bitte mit größter Be⸗

reitwilligkeit , und las den Text des Geſetzes von einem erhöhten Stand⸗

orte aus laut und deutlich vor , wobei ein Theil der angeſehenſten Männer

des Volkes ihm rechts und links zur Seite ſtanden , während die Leviten

mit Erhaltung ruhiger Stille unter dem zuhörenden Volke beſchäftigt

waren .

Die auf die Bitte des verſammelten Volkes nach der Erzählung des

Paragraphen durch den nach längerer Zwiſchenzeit hier zum erſten Male
wieder erwähnten Schriftgelehrten Esdra erfolgende öffentliche Geſetzes⸗



verleſung bietet uns Veranlaſſung zu mehrfachen der Natur der Sachenach ſowohl in Beziehung auf die Art und Weiſe der Handlung ſelbſt ,als auch auf Vergangenheit und Zukunft von ſelbſt daran ſich anknüpfen⸗den Betrachtungen . Im Rückblick auf die Vergangenheit finden wir
nämlich vorab in dieſer ſchlichten Begebenheit eine thatſächliche Erfüllungder nach §§. 573 u. 575 . von Gott durch den Propheten Czechiel ge⸗machten Vorherſagungen , anſtatt der verſtockten Herzenshärtigkeit , mit
welcher die damals in Gefangenſchaft abgeführten Juden ſich jedem tiefe⸗ren durch die Predigt des Propheten auf ſie beabſichtigten Eindrucke
widerſetzten , den dereinſtigen Rückwanderern ein gelehriges , zum Gehor⸗ſam bereitwilliges Herz geben zu wollen . Denn das auf die im Para⸗
graphen erzählte Weiſe geäußerte wißbegierige Intereſſe , den Umfangſeiner Pflichten näher kennen zu lernen , verräth bereits auch die Geneigt⸗heit , ſich den Verbindlichkeiten , welche dieſelben uns auflegen , bereitwilligfügen zu wollen .

Was die Handlung ſelbſt anbelangt , ſo iſt die darüber geltende An⸗
ſicht folgende , daß die frühere hebräiſche Landesſprache nämlich in derDauer der babyloniſchen Gefangenſchaft bei der jüngeren Generation
wenigſtens allmälig in Vergeſſenheit gerathen , und an deren Stelle der
chaldäiſche Dialeet die herrſchende Volksmundart geworden ſei . Da dieſeAnnahme in der That in jeder Beziehung auf innere Wahrſcheinlichkeitgegründet iſt , ſo dürfen wir die im Paragraphen erzählte uns nicht alseine bloße einfache Vorleſung denken , wie ſie dem Geſetze nach auch bis⸗
her ſchon im jedesmaligen Erlaßjahr am Laubhüttenfeſte vorgeſchriebenwar (ſ . §. 104 . Deuteron . 31 , 913 . ) , und wie ſie unter König Joſias
z. B. (f. §. 476 . ) auch wirklich ſtattgefunden hatte , ſondern der beider
Sprachen kundige , ſomit ſchriftgelehrte Vorleſer mußte das Geleſene ausdem hebräiſchen Grundterte jedesmal zugleich in den dermalen üblichenLandesdialect verdollmetſchen . Aus dieſem Zeitbedürfniſſe wird die Ent⸗
ſtehung jener zweckmäßigen weiteren Einrichtung abgeleitet , daß die unterEsdra ' s anleitender Fürſorge neuerdings und zwar mit Anwendung der
ebenfalls neueingeführten und heute noch üblichen eleganten chaldälſchenQuadratſchriftzeichen hergeſtellten Copien der altteſtamentlichen Bücherdurch beſtimmte Abtheilungszeichen C Soph Pasuk genannt , in Verſevoneinander abgetrennt wurden , ſo daß nach Vorleſung jedes einzelnenim Grundtexte bezeichneten Verſes die Ueberſetzung in die lebendige Um⸗
gangsſprache ſogleich nachfolgen konnte . Andere Zeichen , wie z. B. dieVocale und Aceente , ſcheinen in den Tert der heiligen Schriftexemplaredamals noch nicht hineingekommen , ſondern erſt im Laufe der Zeit durchdie ſogenannte Schule der Maſorethen , eine von Esdra ' s Zeiten ſichdurch nicht weniger als vierzehn Jahrhunderte , bis in das Jahr 1036
n. Chr . hindurchziehende Succeſſionsreihe von gelehrten grammatiſchenKritikern , welche zugleich die Vervielfältigung der heiligen Schriftexem⸗plare beſorgten , anfangs zum Privatgebrauche für den Unterricht ihrerSchüler erfunden und zuletzt auch in den Tert der Privatexemplare ein⸗
gerückt worden zu ſein , indem die in den Synagogen der Juden gebrauch⸗ten heiligen Schriftrollen noch heutzutage aller dieſer Nebenzeichen ent⸗
behren . Auch die Capiteleintheilung der einzelnen Bücher war damals
ebenfalls in den hebräiſchen Bibeln noch keineswegs angewendet , welche
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der gottesdienſtlichen Verrichtungen . Was die letzteren anbelangt , ſo be⸗
ſtand der , wie bereits bemerkt , von dem den fortwährenden eigentlichen
Centralpunkt des moſaiſchen Cultus bildenden Tempeldienſte räumlich
durchaus unabhängige Gottesdienſt der Synagoge vollſtändig aus drei
Stücken , aus liturgiſchen Gebeten , bibliſcher Leſung und aus einer daran⸗
gefügten , mit paſſenden Anwendungen verknüpften homiletiſchen Text⸗
erklärung . Unter der im Laufe der Zeit zu einer , wie man behauptet ,ermüdenden Anzahl angeſchwollenen Menge regelmäßiger liturgiſcher Ge⸗bete ragen die noch heute üblichen ſogenannten Shemoneh Esreh , die
achtzehn Gebete Esdra , in der Zeit der

73ꝗ
der chriſtlichen Kirche ,um ein neunzehntes dem Wachsthume derſelben entgegengerichtetes ver⸗

mehrt , bereits aus jener anfänglichen Zeit durch ihr Alter und ihreſchlichte Einfalt bemerklich hervor . Bei der darauffolgenden regelmäßigdreigetheilten bibliſchen Leſung machte das ſogenannte „Kiriath Shema, “d. h. die Verleſung der drei Mahnſtücke : Deuteron . 6, 4 —9 . cp. 11 ,13 —21. und Num . 15 , 37 — 41 . jedesmal den Aufang , worauf die
Leſung eines Abſchnittes aus dem Geſetze und eines zweiten aus dem
Propheten nachfolgte , welche , um ſie binnen 54 Wochen, welche das durchEinrechnung des Schaltmonates ungefähr alle drei Jahre überzähligejüdiſche Mondjahr in ſich ſchloß , im Kreislaufe beendigen zu können ,beiderſeits in 54 Sectionen oder , wie man ſie gegenwärtig nennen würde ,Pericopen abgetheilt waren . Der Verleſung und Verdollmetſchung der
laufenden bibliſchen Lection , derenthalben hin und wieder ein beſoldeterDollmetſcher bei der Synagoge unterhalten wurde , folgte nun endlich die
Predigt , welche aber , wie einzelne Beiſpiele des Neuen Teſtaments be⸗
weiſen , nicht immer von einem beſtimmten Mitgliede der Verſammlunggehalten , ſondern in welcher auch zuweilen Gäſte aufzutreten veranlaßtwurden . Den Schluß des Ganzen machte der Segen , welcher wo immer
möglich durch einen anweſenden Leviten prieſterlicher Abkunft aus dem
Geſchlechte Aaron ' s mußte gegeben werden ( H. 70 , Num . 6, 23 —26 . ) . —Die Hauptämter an der Synagoge waren zwei , nämlich 1) das Amteines Synagogenvorſtandes oder „Archisynagogus, “ welcher jedoch durchausnicht von prieſterlicher oder levitiſcher Abkunft zu ſein brauchte , ſondernnur eine außerdem hinreichend gelehrte und ſittliche Vorbildung zu ſeinemAmte haben mußte , und dabei , wie aus einigen Stellen des Neuen Teſta⸗ments erhellt , wahrſcheinlich wegen vermehrter Seelenzahl der zu einer

Synagoge gehörigen Judengemeinde hin und wieder auch einen oder
mehrere Standesgehilfen zur Seite haben konnte . Einer unter denſelbenſcheint jedoch jederzeit als der Oberſte unter ihnen und ſomit als eigent⸗licher Stellvertreter der ganzen Gemeinde im Angeſichte Gottes ſtehendbetrachtet und in dieſer Beziehung „ Shliach Zibbor “ Engel der Gemeinde
genannt worden zu ſein . Unter den Synagogenhäuptern ſtanden dann
2) gewiſſe durch Handauflegung ausdrücklich eingeweihte Diaconen oderDiener ( Helfer ) der Gemeinde , welchen als beſonderes Amt oblag , die
heiligen für den Synagogendienſt beſtimmten Schriftrollen aufzubewahren ,und von Amtswegen auch die öffentliche Leſung der bibliſchen Abſchnittemit zu verrichten , an welcher letzteren jedoch je nach Zeiten und Um⸗
ſtänden auf ergangene Aufforderung des Archiſynagogus auch einzelne
Gemeindeglieder ſich betheiligen durften . Die nähere zeitgemäße An⸗
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wendung von allen dieſen Notizen zu machen verſparen wir auf die

unter Erwartung des göttlichen Beiſtandes im weiteren Verlaufe dieſes

Werkes von uns beabſichtigte Bearbeitung des apoſtoliſchen Zeitalters ,

und verweiſen inzwiſchen den lernbegierigen Leſer zur genaueren Er⸗

gründung des Gegenſtandes auf die beiden ebenſo gelehrten als ausführ⸗

lichen Abhandlungen bei Prideaur , Connexion ꝛc. 5. Buch add ann . 446

und 6. Buch add ann . 445 .

§. 721 .

2. Esdua 8, 9 —12 . 3. Esdra 9, 50 — 55.

Die mit geſpannter Aufmerkſamkeit erfolgende Anhörung der ſeit

langer Zeit einmal wieder in Erinnerung gebrachten ausführlichen Ge⸗

ſetzesbeſtimmungen nebſt ihren angehängten Segensverheißungen für die

Beobachter , ſowie Fluchverkündigungen für die Uebertreter des Geſetzes

hatte auch dießmal wiederum , ähnlich wie zur Zeit des Königs Joſias

(Lergl . H. 476. ) , die Wirkung , daß das Volk dadurch im innerſten Grunde

ſeines Herzens erſchüttert wurde . Schon wollten ſie in lautes Weinen

und Wehklagen ausbrechen , wenn nicht Esdra und der ebenfalls an⸗

weſende Nehemias mit Hilfe der Leviten ſie hauptſächlich durch die Be⸗

merkung zur Ruhe gebracht hätten , daß ſie den heutigen , Gott beſonders

geheiligten Feſttag durch keine Trauerzeichen entweihen dürften , weßwegen

ihnen befohlen wurde , ſich vielmehr im Gegentheil durch reichlicheren

Genuß von Speiſe und Trank in Geſellſchaft ihrer Stammgenoſſen ſoviel

ſie könnten ſelber aufzuheitern . Durch dieſe zeitgemäße Ermahnung wurde

die angeregte Betrübniß vielmehr in eine freudige zuverſichtlicheGemüths⸗

ſtimmung umgewandelt , indem ſich das Volk von Herzen freute , einmal

eine gründlichere Einſicht von dem Hauptinhalte des Geſetzes bei dieſer

Gelegenheit glücklich erlangt zu haben .

§. 722 .

Levitic. 23, 40 —43. 2. Esdra 8, 13 —17 .

Des anderen Tages , mithin ungefähr den 24 . September des gleichen

Jahres , begaben ſich die angeſehenſten Familienhäupter mit den Prieſtern

und Leviten zu Esdra , um von demſelben über verſchiedene Geſetzesbeſtin⸗

mungen ſich eine dem Zeitbedürfniſſe entſprechende nähere Auslegung zu

erbitten . Bei dieſer gemeinſchaftlichen Prüfung des von Gott durch

Moyſes gegebenen Geſetzbuches entdeckte man unter andern , daß eine über

die Feier des nächſtbevorſtehenden Laubhüttenfeſtes von Gott gegebene ge⸗

ſetzliche Beſtimmung , daß nämlich bei dieſem Feſte Lauben von grünen

Zweigen zur Erinnerung an die von den Vätern in der Wüſte geführte
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wandernde Lebensweiſe errichtet werden ſollten , ſeit Joſue ' s Zeiten bis

daher gar noch nicht einmal zur Beobachtung gekommen war . Esdra

verfehlte daher den günſtigen Zeitpunkt nicht , dem Volke bei dieſer Ge⸗

legenheit durch die Leviten einſchärfen zu laſſen , daß ſie zur Errichtung
der vorſchriftsmäßigen Laubhütten auf das bevorſtehende Feſt Oel⸗, Myr⸗
then⸗ und andere Baumzweige mitbringen ſollten .

2. Esdra 8, 17. 18. 3. Esdra 9, 56.
Die von Esdra an das Volk gerichtete Ermahnung wurde pünktlich

ausgeführt , und das dießjährige Laubhüttenfeſt vom 8. bis zum 15 . Okto⸗
ber zum erſten Male ganz nach den im Geſetze Moyſes enthaltenen Vor⸗

ſchriften , zufolge welcher die Israeliten während dieſer Zeit in den

errichteten Lauben wohnen mußten , unter unbeſchreiblicher Freude des

verſammelten Volkes ausgeführt . Sämmtliche Feſttage hindurch wurde

zu beſtimmten Tagesſtunden das Geſetz Moyſes von Esdra dem Volke

öffentlich vorgeleſen .

CLX . Perſiſche Landeshoheit . ( Fortſetzung . )

Ler Hohenprieſter Eliaſib . Esdra . Uehemias . Fortſetzung . )
§. 724 .

2. Esdra 9, 1 —3 .

Durch die bei Gelegenheit des dermaligen Laubhüttenfeſtes unter dem
Volke verbreitete genauere Geſetzeskenntniß ſtellte ſich heraus „ daß das
Verbot der Vermiſchung der Israeliten mit fremden , namentlich götzen⸗
dieneriſchen Völkern ſeit der letzten unter Esdra ' s Anordnung (vergl .
§§. 667 — 672. ) vorgenommenen Reinigung neuerdings wiederum war
hin und wieder übertreten worden . Die Schuldigen mußten zwei Tage
nach Beendigung des Feſtes , alſo beiläufig den 17 . Oktober des gleichen
Jahres , ſich nochmals in Jeruſalem einfinden , und daſelbſt im Sack und
in der Aſche ihre Buße verrichtend , ſich eine wiederholte Trennung von
ihren ungeſetzlich erworbenen Familienangehörigen gefallen laſſen . Es
wurde dieſer nämliche Tag zu einer ferneren viermaligen Leſung des

Geſetzes nach beſtimmten Abſchnitten mit abwechſelndem Gebet und Lob⸗

geſang benützt .
§. 725 .

2. Esdra 9, 4 —88 .
Von dem nämlichen Tage iſt uns ein ausführliches Bußgebet auf⸗

behalten , welches von den Leviten bei dieſer Gelegenheit im Namen des
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